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A. Satzung 
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Art. 2 des 

Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) geändert worden ist, hat der Markt Windorf 

folgende Satzung beschlossen: 

 

Bebauungs- und Grünordnungsplan 

„WA DONAUBLICK II“ – Deckblatt Nr. 1 

 

§1 Textliche Festsetzungen 
 

Die Festsetzungen Nr. 1 – 7 und Nr. 9 – 14 bleiben, wie im Ursprungsbebauungsplan be-

schrieben, erhalten und gültig. Die Festsetzungen Nr. 8 mit Unterpunkten werden wie 

folgt geändert: 

 

 

8. Stützmauern, Aufschüttungen und Abgrabungen 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art. 91 BayBO) 

8.1 Das natürliche Gelände ist möglichst zu belassen. 

Alle angegebenen Höhen der folgenden Ziffern werden vom Urgelände aus berechnet. 

 

8.2  Auf den Parzellen 10, 11, 28, 29, 30 und 44 bis 51 sind Abgrabungen und Aufschüttungen 

bis max. 2,0 m zulässig. Auf den restlichen Parzellen sind max. 1,50 m zulässig. 

8.3 Stützmauern sind nicht zulässig in privaten Grünflächen (Ziffer II.1.5.7), in der Ortsrandein-

grünung (Ziffer II.1.5.8), in der Ausgleichsfläche (Ziffer II.1.5.12) und nicht dort, wo nach Zif-

fer II.1.5.9 bis II.1.5.11 Hecken, Bäume und Gehölze zu erhalten sind. 

8.4 Eine Staffelung von Stützmauern ist nur zulässig, sofern diese mit einem Mindestabstand 

von 1,0 m zueinander errichtet werden und dieser Zwischenbereich wirksam begrünt wird. 

Die unter 8.2 festgesetzte Maximalhöhe von 2,0 m darf auch, durch die gestaffelten 

Stützmauern zusammen nicht überschritten werden. 

8.5 Bei Stützmauern mit Absturzsicherung, die zusammen eine Gesamthöhe von 2,0 m über-

schreiten, sind die Abstandsflächenanforderungen des Art. 6 BayBO einzuhalten, sofern 

die Absturzsicherungen nicht luft- und lichtdurchlässig sind. 
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§2 Textliche Hinweise 

 

 Bleiben vollumfänglich erhalten 

 

§3 Hinweise zum Umweltschutz 
 

Bleiben vollumfänglich erhalten 

 

 

 

Sonstige Hinweise 

 

Bleiben vollumfänglich erhalten 

 

 

B. Begründung 
 

1. Planung 

 

1.1 Planungsanlass 

Grund für die Änderung des Bebauungsplans ist die Neuregelung der Festsetzungen für 

Stützmauern, sowie für Abgrabungen und Aufschüttungen, da diese in der Vergangenheit 

zu Unklarheiten bei einigen Baugesuchen geführt haben. 

Daher sollen nun ergänzende Festsetzungen im Deckblatt Nr. 1 für eine entsprechende 

einheitliche Auslegung sorgen 

 

1.2  Ausgleichsflächen 

 Durch die gegenständliche Änderung des Bebauungsplans entsteht kein zusätzlicher 

Ausgleichsflächenbedarf, da die privaten Grünflächen im Westen und Süden im 

rechtskräftigen Bebauungsplan bereits als Eingriffsflächen bilanziert wurden (siehe Seite 

21 – 26 rechtskräftiger Bebauungsplan). 
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D. Anlagen 

 

Anlage 1: Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan    M = 1 : 1.000 
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